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Vergaberichtlinien für die 16 gemeindlichen Wohnungen in der Seniorenwohnanlage
Würzburger Str. 60


Mietberechtigte:

Laut Nr. 5.1 Bewilligungsbescheid bestehen Belegungsbindungen nach Maßgabe der Nrn. 9 und 11 des Kommunalen Wohnraumförderungsprogramms. Bei der Auswahl der berechtigten Haushalte soll sich die Gemeinde an den Einkommensgrenzen nach Art. 11 des Bayerischen Wohnraumförderungsgesetzes (BayWoFG) orientieren. 
[bookmark: _GoBack]
Die Einkommensgrenzen betragen gem. Art. 11 BayWoFG
· für einen Einpersonenhaushalt			28.300 EUR
· für einen Zweipersonenhaushalt			43.200 EUR
Das jährliche Bruttoeinkommen der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder ist nachzuweisen
(z. B. durch Verdienstbescheinigung, Rentenbescheid, Einkommensteuerbescheid).

Weiterhin sollen die Wohnungen nur an Personen vermietet werden, die
1. das 60. Lebensjahr vollendet haben oder
2. pflegebedürftig im Sinne des SGB XI sind oder
3. zu mindestens 50% schwerbehindert sind.
Hierüber ist ein entsprechender Nachweis vorzulegen.
Bei mehreren Bewohnern einer Wohnung ist es ausreichend, wenn ein Bewohner eine der drei vorgenannten Voraussetzungen erfüllt.
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